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Guten Morgen Herr Wahl,
Herr  hatte gestern wegen der unten angefügten E-Mail angerufen.
Wenn Sie dort bitte nochmal anrufen und nachhören könnten?
Rufnummer: 
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Maren Welter

Von: Welter, Maren 
Gesendet: Mittwoch, 17. Februar 2021 10:43
An: ' 
Cc: Wahl, Martin 
Betreff: AW: Bestandshecken im Baugebiet Eichholz
Sehr geehrter Herr ,
vielen Dank für Ihr Schreiben und dem gestrigen Telefonat mit Herrn Ohrndorf.
Wie Ihnen bereits von Herrn Wahl mitgeteilt und ist für die Stadt Wesseling die vereinbarte Heckenhöhe von der
öffentlichen Seite aus maßgebend. Dies hatte neben gestalterischen auch unterhaltungstechnische Gründe. Die
Geländemodellierung auf Ihren Grundstück erfolgte nach der Pflanzung der Hecken und hätte eigentlich sich an
diesen Bestand orientieren müssen.
In der Vorlage 247/2020 zum Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat die Verwaltung dargelegt, dass die
Pflege der Hecke aus Gründen des Arbeitsschutzes auf Grundlage eines externen Gutachtens nicht zulässig ist.
Als Ersatz wurde eine freiwachsende Hecke aus Solitärsträuchern vorgeschlagen, die aus ökologischer Sicht
höherwertig ist. Die Beschlussfassung wurde durch den Ausschuss abgeändert, sodass die Pflanzung nicht
zwangsläufig am Ursprungsort erfolgen wird. Die Umsetzung der Pflanzung wird in Abstimmung zwischen dem
Bereich 61 und der Entsorgungsbetriebe/Betriebshof erfolgen - in Ihrem Bereich wird die Projektgesellschaft
Eichholz beteiligt werden, da diese Hecken noch nicht von der Stadt Wesseling abgenommen wurden.
Eine Pflege der vorhandenen Hecken durch die Anwohner ist für die Stadt Wesseling keine Option. Dies wurde
Ihnen bereits vor Ort erläutert. Mittel- bis langfristig sind hier beispielsweise beim Eigentumswechsel
unterschiedliche Handhabungen in der Pflege zu befürchten, sodass dies für uns nicht kalkulierbar ist und die
Verkehrssicherungspflicht im Streitfall bei der Stadt Wesseling verbleibt. Auch ist es aus unserer Sicht nicht
vertretbar, dass wir eine Pflege durch Anwohner durchführen lassen, die gemäß eines uns bekannten Gutachten
nicht zulässig ist.
Eine von Ihnen vorgeschlagene vertragliche Vereinbarung bei den Terminen vor Ort ist dem Bereich 61 / Herrn
Wahl nicht bekannt. Auch war beim zweiten Termin 17.08.2020 nur ein Nachbar/nicht beide Nachbarn vertreten.
Hinsichtlich einer konstruktiven Verfahrensweise können wir Ihnen anbieten, dass Sie sich die an Ihr Grundstück
angrenzenden Heckenpflanzen ausgraben können um diese als Einfriedung auf Ihren Grundstück einzupflanzen.
Wenn Sie hiervon Gebrauch machen möchten, bitten wir Sie um eine kurzfristige Rückmeldung, ansonsten sind
wir an die vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beschlossene Verfahrensweise gebunden.
Freundliche Grüße
im Auftrag

Maren Welter 
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